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Präambel:  
Alle Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen und 
stehen zur Anwendung für weibliche und männliche Personen gleichermaßen 
zur Verfügung. 
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§ 1 Name, Sitz 

1. Der Verein führt den Namen TELEMARK PLUS e.V. 

 

2. Der Verein hat seinen Sitz in 72768 Reutlingen, Erlenbachstr. 5/4 und 

ist im Vereinsregister des Amtsgericht Reutlingen eingetragen. 

 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

 

4. Der Verein ist Mitglied im WLSB. Der Verein und seine Mitglieder aner-

kennen als für sich verbindlich die Satzungsbestimmungen und Ord-

nungen des WLSB und der Mitgliedsverbände, deren Sportarten im 

Verein betrieben werden. 

 

5. Der Verein, seine Mitglieder und Mitarbeiter bekennen sich zu den 

Grundsätzen eines umfassenden Kinder- und Jugendschutzes u.a. auf 

der Grundlage des Bundeskinderschutzgesetzes und treten für die In-

tegrität und die körperliche und seelische Unversehrtheit und Selbstbe-

stimmung der anvertrauten Kinder und Jugendlichen ein. 

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit 

1. Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung des Skisport und hier 

insbesondere des Telemarksports. 

Der Satzungszweck wird insbesondere durch Förderung sportlicher 

Übung und Leistung verwirklicht, sowie die Durchführung von Kursen, 

Fahrten, Reisen, Veranstaltungen und Wettkämpfe. 

 

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 

Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 

Abgabenordnung. 

 

3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-

schaftliche Zwecke.  

 

4. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwen-

det werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 

Vereins.  
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5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft 

fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 

werden.  

 

6. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das Vermögen des Vereins an den Verein Schwäbischer Skiver-

band e.V. mit dem Sitz in Stuttgart, eingetragen im Vereinsregister des 

Amtsgerichts Stuttgart unter VR 942, sofern dieser zum Zeitpunkt der 

Auflösung des Vereins steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der AO ver-

folgt, mit der Maßgabe, dass dieser das ihm zugefallene Vermögen un-

mittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden 

hat.  

§ 3 Mitglieder 

1. Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher 

Aufnahmeantrag, der an den Vorstand zu richten ist. Bei beschränkt 

Geschäftsfähigen, insbesondere Minderjährigen, ist der Antrag auch 

von den gesetzlichen Vertretern zu unterschreiben. Dieser verpflichtet 

sich damit zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge für den beschränkt Ge-

schäftsfähigen.  

 

2. Mit der Aufnahme in den Verein anerkennt das Mitglied die Satzung. Es 

verpflichtet sich die Satzungsregelungen und die Ordnungen des Ver-

eins sowie die Beschlüsse der Vereinsorgane zu befolgen. Die Mitglie-

der sind verpflichtet, die Vereinsinteressen zu fördern und alles zu un-

terlassen, was dem Ansehen und dem Zweck des Vereins entgegen-

steht.  

 

3. Die Mitglieder sind berechtigt, die Einrichtungen und Anlagen des Ver-

eins zu benutzen und an allen Veranstaltungen des Vereins teilzuneh-

men.  

 

4. Jugendliche Mitglieder sind berechtigt, an der Mitgliederversammlung 

teilzunehmen und das Wort zu ergreifen. (Jugendliche unter 16 Jahren 

haben kein Stimm- und Wahlrecht, ausgenommen für die Wahl des/der 

Jugendleiters/in). 
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5. Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein laufend über Änderungen in 

ihren persönlichen Verhältnissen schriftlich zu informieren. Dazu gehört 

insbesondere:  

a) die Mitteilung von Anschriftenänderungen  

b) Änderung der Bankverbindung bei der Teilnahme am Einzugs-

verfahren  

c) Mitteilung von persönlichen Veränderungen, die für das Bei-

tragswesen relevant sind (z.B. Beendigung der Schulausbildung, 

etc.)  

  d) Nachteile, die dem Mitglied dadurch entstehen, dass es dem 

Verein die erforderlichen Änderungen nach Ziff. c) nicht mitteilt, 

gehen nicht zu Lasten des Vereins und können diesem nicht ent-

gegengehalten werden. 

 

6. Nachteile, die dem Mitglied dadurch entstehen, dass es dem Verein die 

erforderlichen Änderungen nach Ziff. 5) nicht mitteilt, gehen nicht zu 

Lasten des Vereins und können diesem nicht entgegengehalten wer-

den. Entsteht dem Verein dadurch ein Schaden, ist das Mitglied zum 

Ausgleich verpflichtet. 

§ 4 Eintritt von Mitgliedern 

1. Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden. Über die 

Aufnahme entscheidet der Vorstand nach schriftlichem Antrag. Der Vor-

stand ist in seiner Entscheidung frei. Ein Anspruch auf Aufnahme in den 

Verein besteht nicht. Bei Ablehnung des Antrags ist der Vorstand nicht 

verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe für die Ablehnung mitzutei-

len. 

 

2. Bei Minderjährigen ist der Mitgliedsantrag von den gesetzlichen Vertre-

tern zu unterschreiben. Mit dieser Unterschrift bestätigt der Erziehungs-

berechtigte die Zahlung der Mitgliedsbeiträge zu übernehmen.  

 

3. Personen, die sich um die Mitgliedschaft im Verein bewerben, werden 

nur aufgenommen, wenn sie die Grundsätze des Vereins nachhaltig 

und konsequent unterstützen. 
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4. Die Mitgliedschaft beginnt mit der schriftlichen Bestätigung. 

 

5. Personen, die sich um die Förderung des Sports und der Jugend be-

sonders verdient gemacht haben, können auf Beschluss des Vorstands 

zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss, Streichung von der 

Mitgliederliste oder Austritt aus dem Verein. Verpflichtungen dem Ver-

ein gegenüber sind bis zum Ablauf des laufenden Geschäftsjahres zu 

erfüllen. 

 

2. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mit-

glied des Vorstands. Bei Minderjährigen ist die Austrittserklärung durch 

die gesetzlichen Vertreter abzugeben. Der Austritt kann nur zum Ende 

eines Geschäftsjahres erklärt werden, wobei eine Kündigungsfrist von 

zwei Monaten einzuhalten ist. 

 

3. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitglieder-

liste gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mah-

nung mit der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen oder von Umlagen im 

Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, wenn nach 

der Absendung der zweiten Mahnung zwei Monate verstrichen sind und 

in dieser Mahnung die Streichung angedroht wurde. Der Beschluss des 

Vorstands über die Streichung muss dem Mitglied mitgeteilt werden. 

 

4. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands aus dem Verein aus-

geschlossen werden, wenn es schuldhaft in grober Weise die Interes-

sen des Vereins verletzt. Vor der Beschlussfassung muss der Vorstand 

dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Stellung-

nahme geben. Der Beschluss des Vorstands ist schriftlich zu begrün-

den und dem Mitglied zuzusenden. Gegen den Beschluss kann das Mit-

glied Berufung an die Mitgliederversammlung einlegen. Die Berufung ist 

innerhalb eines Monats nach Zugang des Beschlusses beim Vorstand 

einzulegen. Der Vorstand hat binnen eines Monats nach fristgemäßer 

Einlegung der Berufung eine Mitgliederversammlung einzuberufen, die 

sodann über den Ausschluss entscheidet. 
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§ 6 Mitgliedsbeitrag 

1. Die Mitglieder sind zur Zahlung eines Jahresbeitrages verpflichtet.  

 

2. Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Mitgliedsbeiträgen 

befreit. Der Vorstand ist darüber hinaus berechtigt, auf Antrag Beitrags-

erleichterungen zu gewähren. 

§ 7 Organe des Vereins 

1. Der Vorstand 

 

2. Die Mitgliederversammlung 

§ 8 Haftung der Organmitglieder 

Die Haftung der Mitglieder der Organe, der besonderen Vertreter oder der 

mit der Vertretung beauftragten Vereinsmitglieder wird auf Vorsatz und 

grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Werden diese Personen von Dritten zur 

Haftung herangezogen, ohne das Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, 

so haben diese gegen den Verein einen Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwen-

dungen zur Abwehr der Ansprüche sowie auf Freistellung von Ansprüchen 

Dritter. 

§ 9 Vorstand 

1. Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten. 

Weitere Vorstandsmitglieder sind der Schatzmeister und der Schriftfüh-

rer.  

 

2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 

drei Jahren gewählt; er bleibt jedoch auch nach Ablauf seiner Amtszeit 

bis zur Neuwahl im Amt. 

 

3. Der Präsident und der Vizepräsident sind jeweils einzeln zur Vertretung 

des Vereins berechtigt.  

 

4. Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der Amtszeit aus, können 

die übrigen Vorstandsmitglieder für die restliche Amtsdauer des 
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Ausgeschiedenen einen Nachfolger kommissarisch bestimmen. Dieses 

Vorstandsmitglied wird bei der nächsten Mitgliederversammlung für die 

Dauer der in §9(2) festgelegten Amtszeit gewählt.  

§ 10 Aufgaben des Vorstands 

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie 

nicht durch die Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. 

Er hat insbesondere die Aufgabe, das Vereinsleben zu organisieren und da-

bei Veranstaltungen zu planen, vorzubereiten und deren Durchführung zu lei-

ten. Zu den Aufgaben des Vorstands gehört außerdem die Vorbereitung und 

Einberufung der Mitgliederversammlung sowie die Aufstellung der Tagesord-

nung, die Vorbereitung und Aufstellung des Haushaltsplans, der Buchführung 

und der Erstellung des Jahresberichts sowie die Beschlussfassung über die 

Aufnahme von Mitgliedern und über deren Aufnahme in den Status eines ak-

tiven Mitglieds.  

§ 11 Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands 

1. Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Präsidenten, bei dessen 

Verhinderung vom Vizepräsidenten, einberufen werden; die Tagesord-

nung braucht nicht angekündigt zu werden. Die Einberufungsfrist be-

trägt 10 Tage. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung folgenden 

Tag.  

 

2. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglie-

der anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit 

der abgegebenen gültigen Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet 

die Stimme des Präsidenten, bei dessen Abwesenheit die des Vizeprä-

sidenten.  

 

3. Der Vorstand kann auch fernmündlich, im schriftlichen Verfahren, per e-

Mail oder SMS beschließen, wenn alle Vorstandsmitglieder dem im Ein-

zelfall zustimmen 
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§ 12 Mitgliederversammlungen 

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. 

 

2. Außerordentliche Mitgliederversammlungen finden statt, wenn dies im 

Interesse des Vereins erforderlich ist oder wenn die Einberufung einer 

derartigen Versammlung von einem Zehntel der Mitglieder schriftlich 

vom Vorstand unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt wird. 

 

3. Die Mitgliederversammlung ist vom Präsidenten, bei dessen Verhinde-

rung vom Vizepräsidenten durch Veröffentlichung im örtlichen Gemein-

deblatt, bezogen auf den Vereinssitz, einzuberufen. Dabei ist die vom 

Vorstand festgelegte Tagesordnung, in der Gegenstände zur Be-

schlussfassung zu bezeichnen sind, mitzuteilen.  

 

4. Die Einberufungsfrist beträgt 3 Wochen. Zur Fristwahrung genügt die 

rechtzeitige Veröffentlichung in der oben genannten örtlichen Presse. 

 

5. Anträge zur Mitgliederversammlung können von jedem Mitglied gestellt 

werden. Sie müssen spätestens 2 Wochen vor der Mitgliederversamm-

lung schriftlich mit Begründung beim Präsidenten eingereicht werden. 

Später eingehende Anträge können nur beraten und beschlossen wer-

den, wenn 2/3 der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder die 

Dringlichkeit anerkennen. 

§ 13 Ablauf von Mitgliederversammlungen 

1. Die Mitgliederversammlung wird vom Präsidenten, bei dessen Verhin-

derung vom Vizepräsidenten geleitet; ist auch dieser verhindert, wählt 

die Mitgliederversammlung einen Versammlungsleiter. Der Versamm-

lungsleiter bestimmt einen Protokollführer. 

 

2. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschie-

nenen Mitglieder beschlussfähig. 

 

3. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann die vom Vorstand 

festgelegte Tagesordnung geändert und ergänzt werden. Über die An-

nahme von Beschlussanträgen entscheidet die Mitgliederversammlung 

mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; 
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Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Zu Satzungsände-

rungen ist eine Mehrheit von 3/4, zu Änderungen des Vereinszwecks 

und zur Auflösung des Vereins eine solche von 9/10 der abgegebenen 

gültigen Stimmen erforderlich. 

 

4. Abstimmungen erfolgen grundsätzlich durch Handzeichen. Wenn 1/10 

der erschienenen und stimmberechtigten Mitglieder dies verlangt, muss 

schriftlich abgestimmt werden. 

 

5. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden; eine Übertra-

gung ist ausgeschlossen. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abge-

lehnt. 

 

6. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind vom Protokollführer 

und vom Präsidenten bei dessen Verhinderung vom Vizepräsidenten, 

zu unterschreiben. 

§ 14 Aufgaben der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig 

 

1. Entgegennahme der Jahresberichte des Vorstands 

2. Entgegennahme der Berichte der Kassenprüfer 

3. Entlastung des Vorstands 

4. Wahl des Vorstands 

5. Wahl der Kassenprüfer 

6. Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 

7. Beratung und Beschlussfassung über vorliegende Anträge 

8. Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung 

des Vereins 

§ 15 Vergütungen für die Vereinstätigkeit 

1. Die Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 

 

2. Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen 

Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder 

gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG 
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ausgeübt werden. 

 

3. Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach §15(2) 

trifft der Vorstand. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertrags-

beendigung. 

 

4. Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung 

einer angemessenen Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu be-

auftragen. Maßgebend ist die Haushaltslage des Vereins. 

 

5. Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der 

Geschäftsstelle ist der Vorstand ermächtigt, im Rahmen der haushalts-

rechtlichen Möglichkeiten, hauptamtlich Beschäftigte anzustellen. 

 

6. Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen Auf-

wendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, 

die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu ge-

hören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon usw. Der 

Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 

sechs Monaten nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Er-

stattungen werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit Belegen 

und Aufstellungen, die prüffähig sein müssen, nachgewiesen werden. 

 

7. Vom Vorstand können per Beschluss im Rahmen der steuerrechtlichen 

Möglichkeiten Grenzen über die Höhe des Aufwendungsersatzes nach 

§ 670 BGB festgesetzt werden. 

 

8. Weitere Einzelheiten regelt die Finanzordnung des Vereins, die vom 

Vorstand erlassen und geändert wird. 

§ 16 Kassenprüfer/-in 

1. Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreis der stimmberechtigten 

Mitglieder zwei Kassenprüfer, die nicht dem Vorstand angehören dür-

fen. Die Amtsdauer der Kassenprüfer beträgt drei Jahre. 

 

2. Die Kassenprüfer sollen die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und 

der Belege sachlich und rechnerisch prüfen und dies durch ihre 
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Unterschrift bestätigen. Der Mitgliederversammlung ist hierüber ein Be-

richt vorzulegen. 

 

3. Bei vorgefundenen Mängeln müssen die Kassenprüfer sofort dem Vor-

stand berichten. 

§ 17 Datenschutz 

1. Mit dem Beitritt eines Mitgliedes nimmt der Verein seine Adresse, sein 

Alter und seine Bankverbindung auf. Diese Informationen werden in 

dem vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jedem Vereinsmitglied 

wird eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten 

werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maß-

nahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 

 

2. Als Mitglied des WLSB ist der Verein verpflichtet, seine Mitglieder an 

den Verband zu melden. Übermittelt werden dabei Vor- und Nachname, 

das Geburtsdatum, das Geschlecht, ausgeübte Sportarten und die Ver-

einsmitgliedsnummer. 

§ 18 In-Kraft-Treten 

Diese Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung am 25.07.2018 be-

schlossen und ersetzt die bisherige Satzung. Sie tritt mit ihrer Eintragung ins 

Vereinsregister in Kraft.  

§ 19 Schlussbestimmungen 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung unwirksam sein oder werden, 

so lässt dies die Wirksamkeit der Satzung im Übrigen unberührt. Die Mitglie-

der sind verpflichtet, anstelle der unwirksamen Bestimmung eine Regelung 

zu beschließen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Regelung am 

nächsten kommt. Das gleiche gilt bei Vorhandensein einer Lücke, die nach 

dem Sinn und Zweck der Satzung zu ergänzen und zu schließen ist. 
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§ 20 Vollmacht 

Der Präsident und der Vizepräsident sind jeweils einzeln bevollmächtigt, 

diese Satzung zu ändern, soweit dies nach Ansicht des Registergerichts zur 

Eintragung des Vereins im Vereinsregister oder zur Anerkennung der Ge-

meinnützigkeit durch das Finanzamt erforderlich erscheinen sollte.  

 

 

Stuttgart, den 25. Juli 2018 

 

 

 

........................................................................................................................... 

(Andreas Riedle, Präsident)   (Jan Kniewasser, Vizepräsident) 

 

 


